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5 14 Abs. 6 5atz2 VSVgV im Zusammen-
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BGH: Keine Haftung der BaFin im Zusammenhang mit dem sog'
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Gesetzgebung
EU-Kommission: Recht auf Reparatur

BMJ: Reff zur Modernisierung des Schiedsverfahrensrechts

Aufsätze

Dr. Dominik Nikol, RA, und Leonard Weiland, LL'M'

lnterne Meldestelle nach dem HinSchG im Konflikt-

bereich mit dem RDG - Darf die interne Meldestelle
(SS 12ff. HinSchG) rechtsberatend tätig werden?

Seit lnkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) sind

bestimmte Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zur Ein-

richtung und zum Betrieb von sog. internen Meldestellen verpflich-

tet. Dieier Beitrag widmet sich insbesondere vor dem Hintergrund'

dass interne Meldestellen - ganz oder zum Teil - auch von exter-

nen Dritten betrieben werden können, der Frage, ob und inwieweit

beim Betrieb einer solchen Meldestelle auch weiterführende Bera-

tungstätigkeiten anfallen, die eine Rechtsdienstleistung i'5'd'

Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) darstellen' Da dies - was in

dem Beitrag dargestellt wird - teilweise der Fall ist, wird anschlie-

ßend aufgeieigt, unter welchen Voraussetzungen diese Tätigkeiten

zulässig sein können.

Dr. And16 Lippert, RA, und Sylle Schreyer-Bestmann,

LL.M. (London), RAin

Mobilitätsdaten - Treibstoff der Zukunft

Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsziele im Verkehrssektor

Jut.ft 
"m 

-g"plantes 
Mobilitätsdatengesetz

Daten sinJauch in der Mobilitätswirtschaft der Treibstoff der Zu-

kunft, ihr Nutzen wird aber noch nicht völlig ausgeschöpft' Dies'soll

sich nun durch ein Mobilitätsdatengesetz ändern, zu dem das Bun-

desverkehrsministerium Eckpunkte vorgelegt hat' Demnach sollen

durchsetzbare Bereitstellungspflichten geschaffen werden, wobei

der Kreis der Provider stark erweitert wird. Dabei stellen sich Fragen

zu dem Verhältnis des Mobilitätsdatengesetzes zu anderen natio-

nalen und europarechtlichen Vorschriften.

Entscheidung

BGH: GbR-lnsolvenz - Nachrangige Zinsforderungen und Haftung

für Kosten
(21 .1 1 .2023 - ll ZR 69 / 22 - dazu BB-Kom m e nta r von

Robin Kienita RA)

Neuercheinung Buch
Fischer/Pellmann/Schoch (Hrsg.)

llinSchG - Hinweisgeberschutzgesetz

1. Auflage 2024 | Compliance-Berater Schriftenreihe

670 Seiten I Hardcover lC 129,-

ISBN: 978-3-8005-i 837-1 | lnfos unter: https://shop.ruw,de/

Steuerrecht
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Entscheidungen
ilä-i-'iltu;;.nträge: Niederlassung einer inländischen Kon-

;;;;;il;;ft .t, i.t,. Niederlassung einer ausländischen Kon-

ä;;;;ii;;h;ft - Begründung einer festen Niederlassune mittels

eines Dienstleistungsvertragei(Rumänisches Vorabentscheidungs-

ersuchen) (1.2.2024 - C-533 /22)
BFH: EuGH-Vorlage zur Besteuerung von Umsätzen' die über einen

Appstore ausgefüirt werden (Rechtilage bis zum 31 '1 2'2014)

(23.8.2023-XlR10/20)
BFH: Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht bei Bezug einer

Sozialversicherungsrente und Wohnsitz in Norwegen

(1 1 .r 0.2023 - I R37 /20\
BFH: Auslegungsfähigkeiteines Einspruchs (1 2'1 0.2023 -V R42121)

BFH: Erledigungsstreit, Mindestinhalt eines Protokolls

(19Jt22023 - X B 1i23)

BFH: Keine Verletzung der Neutralitätspflicht durch Hinweis auf ei-

nen beg ü n sti g enden Feh ler ( 1 0 .1.2024 - Xl B 24 122\

BFH: 7ur ünternehmereigenschaft einer Holdinggesellschaft

(10.1 .2024 - Xl B 13122)

iflt ptti.t'tt zur Nutzung des beSt für Steuerberatungsgesellschaf-

ten ab dem 1."1.2023 - schuldhafte Versäumung der Beschwer-

deeinlegungsfri st (23.1'2024 - lV B 46123)

Verwaltung
BZSt: Digiülisierung des Zuwendungsnachweisverfahrens - Zu-

wendung-sempfängerregister auf der Webseite des Bundeszentral-

amtes für Steuern

Sonstiges
BdSt: lDer Solidaritätszuschlag 1995/2021 verletzt das Grundge-

setzl"

Aufsatz

Prof. Dr. ChristoPh Schmidt

Die Korrektur von Steuerbescheiden im digitalen
Steuervollzug in Deutschland im Vergleich zu

österreich - Teil I

Die potenzielle Fortentwicklung des Korrektursystems als He-

rauiforderung und Chance für das deutsche Besteuerungs-

verfahren
Der zweiteilige Beitrag informiert über die Konektur von Steuerbe-

scheiden im digitalen Steuervollzug. Dabei ist der SchwerpunK der

Ausführungen äarauf gerichtet, den lnhalt ausgewählter Konektur-

vorschriftei rechtsvergleichend zu erörtern und bestehende Defi-

zite in Deutschland aufzuzeigen' ln der Folge kann die gegenwärtig

im einschlägigen Schrifttum zu konstatierende Diskussion zielge-

richtet ergänzt und mit den erarbeiteten konkreten Lösungsansät-

zen ein Beitrag zur gebotenen Fortentwicklung des Konektursys-

tems geleistet werden. lm vorliegenden ersten Beitragsteil liegt der

inhaltiche Schwerpunkt auf der Darstellung von Vorschriften' die

die Korrektur von Schreib- und Rechenfehlern, ähnlichen offen-

baren Unrichtigkeiten, EDV-Fehlern sowie Unrichtigkeiten aus Ab-

gaben- und Steuererklärungen ermöglichen. Der zweite Beitrags-

ieil fokussiert zum einen länderspezifische Korrekturvorschriften

sowie zum anderen die gegenwärtige Bedeutung der materiellen

Rechts- und Bestandskraft in österreich und Deutschland'

341
321

323

328

335

343

Entscheidungen

FG München: Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Peiso- 350

nengesellschaft mit Gesellschaftswährung in Fremdwährung

(8.12.2022 - 10 K 1 499121 - dazu BB-Kommentar von

Franz Schober, SYndikur5tB)

BFH: Akteneinsicht in Gerichtsakte und Verwaltungsakte 355

(1 4.7 .2022 - lv B 66/211
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Rechnungslegung
GSSB: Neuer Standard für die Berqbauindustrie
IPSASB: Diskussionsentwürfe zu natürlichen Ressourcen

EFRAG: Umfrage zu Finanzinstrumenten mit Eigenkapitalcharakter

EFRAG: Erste ESR5-Erläuterungen

DRSC: Stellungnahme zur EFRAG lG 3 List of ESRS Datapoints

DRSC: Stellungnahme zu vorläufigen IFRS-lC-Agenda-Entscheidun-

gen vom November 2023

WirtschaftsPrüfung
IDW: Stellungnahme zu Umsetzungsleitlinien der EFRAG

APAS:Verlautbarungen Nr. 19 und Nr.20
WPK: Stellungnahme zum RefE BEG lV

Bundesanzeiger Verlag: ESMA-konforme ESEF-Datei für
Testzwecke

Aufsatz

Dr. Thomas Lenz, StB

Teilwertansatz bei börsennotierten hybriden
Anleihen

Der BFH hat sich mit seinem Urteil vom 23.8.2023 (Xl R 36120) zu
der Frage geäußert, ob bei hybriden Anleihen ohne feste Laufzeit
und ohne Kündigungsmöglichkeit des Gläubigers auf Ebene des
Gläubigers eine Teilwertabschreibung vorgenommen werden kann.
ln dem Beitrag werden die Auswirkungen des Urteils auf die Anle-
gerebene von derartigen Finanzinstrumenten untersucht, Problem-
bereiche aufgezeigt und Lösungsvorschläge vorgestellt.
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BFH: Verzicht des Gesellschafters auf unter Nennwert erworbene
Genussrechtsforderung
(16.1 1 .2023 - lV R 2ß/20 - dazu BB-Kommentar von
Dt Mathias Linh LL.M. [Columbia], RA/SIB)
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BAG: TV-L - Stufenzuord durchge-
hende Ausübung der nach
Höhergruppierung - nur
(5.10.2023 - 6 AZR333/22)

Tätigkeit

BAG: AVR Caritas - Bereitschaftsdienst - Arbeitsunfähigkeit - Gut-
schrift auf dem Arbeitszeitkonto (5.10.2023 - 6 AZR210/22)

Aufsatz

Peter Wehne4 RA. und Dr. Sven Gunkel, RA

Corona-Sonderzulagen nach 5 3 Nr. 11a ESIG -
arbeitsrechtliche Problemstellungen
Eine dogmatische Einordnung anhand aktueller Fragen und Prob-
lemstellungen bei der (tarifuertraglichen) Gewährung von Corona-
Sonderzahlungen, Antworten der Rechtsprechung und Ausblick
auf die Bedeutung für künftige Sonderzahlungen mit vergleichba-
ren Voraussetzungen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zum ak-
tuellen Stand der in der Rechtsprechung zu Corona-Sonderzahlun-
gen entwickelten Dogmatik und beleuchtet hierbei etwaig offene
Rechtsfragen. Aufhänger hierfür sind die zuletzt ergangenen Ent-
scheidungen des Neunten Senats des Bundesarbeitsgerichts (BAG)

vom25.7.2023 (9 AZR332/22,juris) sowie vom 28.3.2023, (9 AZR
132/22,882023,2430,9 AZR106/22, BeckRS 2023, 19610, und 9
AZR217/22, BeckRS 2023, 19606), in denen tarituertraglich zuge-
sagte Corona-Sonderzahlungen auch jenen Arbeitnehmern zuge-
sprochen wurden, die sich in der Freistellungsphase einer im Block
modell vereinbarten Altersteilzeitregelung befanden.
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Hazel Franke, RAin)

BAG: Antragsänderung im Rechtsbeschwerdeverfahren - Betriebs-
ratswahl - Anfechtung - Verkennung des Betriebsbegriffs
(25.10.2023 - 7 ABR 25 / 22)
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.l ?t Organisieren, planen, überzeugen: Eine Wahl im Betrieb zu

I ö .rg"nisieren ist eine Mammutaufgabe' Alexandra Rotter

hat sich in einem Wiener Krankenhaus und in einem Linzer Phar-

maunternehmen die Strategien der Betriebsrät:innen angeschaut'

GANZ NAH DRAN

7 6 ln einem Wiener Leistungsausschuss der Pensionsversi-

O Z cherungsanstalt verhalf Erika Helscher Hunderten Men-

schen zu einer besseren Pflegeeinstufung, der Bewilligung von Ku-

ren oder Heilbehelfen. Sophia Fielhauer und Christian Resei haben

sie getroften'
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THEMA - STEUERRECHT
Stefan Haas: (Wann) Kann ein Homeoffice zur Betriebsstätte werden?

Die COVID-l9-Pandemie hat die Arbeitswett nachhaltig verändert. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, verlegte
beinahe die Hätfte aller unselbstständig tätigen Beschäftigten in Österreich ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände.
Damit einhergehend trat auch die Frage auf, ob eine Privatwohnung eines Dienstnehmers zur Betriebsstätte desArbeitgebers
werden kann, wenn diese zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit genutzt wird. StB Dr. Stefon Hoos beleuchtet in seinem
Beitrag die wesenttichen Entscheidungen, EAS-Auskünfte sowie Aussagen in den Verrechnungspreisrichtlinien 2021 zum
Thema der Homeoffice-Betriebsstätte.
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Berechtigte Entlassung wegen vorzeitigen Verlassens der Arbeit
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Bildungskarenz: Weiterbildungsgetd für Studium im Ausland und ohne aufrechte lnskription 11

Bildungskarenz: Erfolgsnachweis fürWeiterbitdungsgetd beim Studium dei Psychotherapie 13
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Editorial

Trilog-Einigung zum VO-Vorschlag politische Werbung
Dr. Daniel Holznagel

Aufsätze

85 Haftungsrisiken beim Einsatz von Open-Source-Software in der Supply Chain von
Unternehmen
RA Prof. Dr. Felix Buchmann, Andr6 Fritsche und RA Sebastian Nardone

Open-Source-Software (OSS) gehör:t die Zukunft. lhr Einsatz birgt aber aus sicherheitstechnischer Sicht erhebliche Risiken für
Unternehmen. Der Beitrag gibt einen Überblick über die techhischen Risiken, die datenschutz- sowie lT-rechtlichen lmplikatio-
nen und die Frage der Haftung von'Gesellschaftsorganen im Falle von lT-Sicherheitsvorfällen.

93 $ 327p Abs.1 S.2 BGB - Systemsprenger oder maßvolle Weiterentwicklung?
Prof. Dr. Tabea Bauermeister, B.A.

Der 2022 in Kraft getretene g 327p Abs. l S.2 BGB setzt nach Vertragsbeendigung an und gestattet es dem Unternehmer, die
weitere Nutzung des vertragsgegenständlichen digitalen Produkts durch den Verbraucher zu unterbinden. Auf den ersten Blick
mutet die Regelung stimmig an, bei näherer Betrachtung wirft sie jedoch viele Fragen auf. Der Beitrag geht ihnen nach und unter-
sucht dabei vor allem, wie sich die noch neue Norm zu der bisherigen Rechtsprechung zum digitalen Fernzugriff verhält.

98 AGB-Kontrolle von Datenschutzhinweisen und Drittlandtransfer an Google
RAin Susanne Klein, LL.M.

Am 3. 11.2023 hat das OLG Köln in einerviel beachteten Entscheidungfestgestellt, dass in Datenschutzhinweisen enthaltene
Klauseln bei Einbeziehung über den Cookie-Banner einer Webseite der AGB-Kontrolle unterliegen. Außerdem stellte das Gericht
klar, dass die Datenübermittlung an die Google LLC in den USA trotz des mittlerweile bestehenden EU-US Data Privacy Frame-

work im konkreten Fall unzulässig war. Die wesenilichen Erkenntnisse dieses Urteils erläuteft dieser Beitrag.

102 Neues zur Haftung von Auftragsverarbeitern und Verantwortlichen
RA Dr. Patrick Grosmann und RA Dr. Hauke Hansen

Die Verhängung einer Geldbuße gegen den Verantwortlichen setzt stets einen Verschuldensnachweis voraus. Der Verantwort-
liche haftet auch für DSGVO-Verstöße des Auftragsverarbeiters, es sei denn, dass der Auftragsverarbeiter Daten zu eigenen
Zwecken verarbeitet oder die vertraglichen Grenzen des Auftragsverarbeitungsvertrags überschritten werden. Der Abschluss
eines Joint-Controllership-Ver{rags ist kein konstitutives Merkmal für das Bestehen einer Verarbeitung in gemeinsamer Verant-
wortlichkeit.
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Bewertungszinssätze in IAS 36, HGB und UGB

Dr. Markus Patloch-Kofler, GVA / Moritz Rodenkirchen,
M.Sc. (WU), beideWien
Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit von Firmenwerten
nach IAS 36 für die Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses
spielt der Diskontierungssatz neben den künftigen Cashflows
eine zentrale Rolle. Wird daneben ein Einzelabschluss nach
nationalem Recht erstellt, ist für die Bewertung der darin kor-
respondierenden Beteiligungen ebenfalls ein Diskontierungs-
satz erforderlich. Die Ermittlungsmethodik einschließlich zu
erfassender Risiken unterscheidet sich in beiden Regularien
unter Ausnutzung bestimmter Wahlrechte dem Grunde nach
nicht. Empirische Erhebungen im Zuge dieses Beitrags zeigen
jedoch signifikante Differenzen beider Vorgehensweisen auf.
Diese sind vermutlich auf Wahlrechte hinsichtlich derVerwen-
dung zusätzlicher Risikoprämien in IAS 36 zurückzuführen.

KOR1449304

I FRS/Rechnungsleg ung
Pensionsverpfl ichtungen und Planvermögen
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner / StB Dr. Felix Krauß,
beide München
Dieser Beitrag stellt eine Aktualisierung und Fortsetzung des
Beitrags von Zwirner/Krauß, KoR 2023 S.68 ff., dar und prä-
sentiert die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen und
des Deckungsvermögens, die sich bei den Unternehmen des
DAX, MDAX und SDAX bis zum Jahr 2022 ergeben hat. Es wird
gezeigt, dass im Jahr 2022 wesentliche Entlastungen bei den
Unternehmen bemerkbar waren. Grund sind vor allem die
gestiegenen Zinssätze, die etwaige Lohn- und Gehaltssteige-
rungen sowie Rententrends bei der Bewertung der Pensions-
verpflichtungen einerseits und etwaige Abwertungen des
Deckungsvermögens andererseits mehr als kompensieren
konnten.

KOR1452873

Abschl ussprüfung/Nach ha lti gkeitsberichterstattu n g

Verlässliche Prüfung und Überwachung der Nach-
halti gkeitsberichterstattu n g
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff, Heidelberg
Die lnformationen im CSRD-Nachhaltigkeitsbericht müssen
verlässlich sein. Dafür haben auch Berichtsprüfer und Auf-
sichtsrat zu sorgen. Dieses Ziel fordert nun den Transforma-
tionsgesetzgeber heraus. So sollte er neben den Wirtschafts-
prüfern weitere Berichtsprüfer zulassen und die kleinen und
mittleren Unternehmen vor überzogenem Informationsver-
langen der großen schützen. Für den Aufsichtsrat gebietet
der Nachhaltigkeitsbericht keine veränderte oder ergänzte
Regulatorik. Sehr wohl aber sind die Aufsichtsräte in den be-
richtspfl ichtigen Unternehmen gehalten, ihre Selbstorganisa-
tion zu überprüfen.

KOR1454454

IFRS/Rech nu ngsleg ung

Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte in
Krisenzeiten
Max Ludewig, B.Sc., München lPrct. Dr. Anneke Beh-
rendt-Geisler / Prof. Dr. Christina Hofmann-5tölting,
beide Hamburg
Die Aktivierung von selbsterstellten immateriellen Vermö-
genswerten gem. IAS 38 wird vielfach als Instrument der ma-
teriellen Bilanzpolitik charakterisiert, das insb. in Krisenzeiten
die Darstellung einer positiveren Ertragslage des Unterneh-
mens ermöglichen könnte. Eine solche Krise lag ab 2020 auf-
grund der COVID-l9-Pandemie in Deutschland vor. Der Bei-
trag untersucht neben einer (nach Branchen differenzierten)
Bestandsaufnahme der Bilanzierungspraxis hinsichtlich der

Aktivierung von selbsterstellten immateriellen Vermögens-
werten in den lFRS-Konzernabschlüssen der Jahre 2018-2021,

ob börsennotierte deutsche Unternehmen von dieser Mög-
lichkeit der ergebnisverbessernden Bilanzpolitik im Krisenjahr
2020 Gebrauch gemacht haben.

KOR1452881

FAL[STUDIE
I FR5/Rechnungslegung
Veränderung von Leasingverträgen durch den
Leasingnehmer
Prof, Dr. Carsten Berkau, Osnabrück
Leasingverhältnisse können von den Vertragspartnern ver-
ändert werden. Die Fallstudie zeigt, wie Veränderungen,
z.B. Erweiterungen der Leasingobjekte oder Verkürzungen/
Verlängerungen der Laufzeit von Leasingverhältnissen, be-
handelt werden. Der Leasingnehmer F (Pty) Ltd. least Tablets
und wendet die vereinfachte Methode an. lm zweiten Teil des
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zulässig (BAG, Urt. u.20.6.2023 - 3 AZR 221122)

Haftung der Beteiligten am Lkw-Kartett auch gegenuber Leasingneh-

mern und Mietkäufern (BGH, Urt. v.5.12,2023-KZR46121- Lkw-Kar-

tett lll) .
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Aufsätze

Marc-Philippe Weller / Theresq Hößl / Comiila Seemann - Klimaneutralität als Zielvorgabe lür Unternehmen

Bis 2045 hat die Bundesrepublik klimaneutral zu sein, Dies betrifft nichl nur den Staat als solchen; vielmehr ubertragen die europäischen Nach-

hattigkeitsrichttinien CSRD, CSDDD und jungst auch S l8 EnEfG die Klimaneutralität als Zielvorgabe auf Unternehmen. ,,KLimaneutralität" ist freilich

ein naturwissenschafttich umstrittener lvlat5stab, der als zentrater Rechtsbegriff indes einer klaren Konturierung bedarf.

Christine 0sterloh-Konrod- Geschäftsmodell der lnkassobranche aul dem Prülstand - zu den Grenzen einer wirtschaltlichen Betrach-
tungsweise im Schadensrecht - Besprechung von OLG Hamburg v, 15 6.2023 - 3 MK l/21

In einer ausführlich begründeten Entscheidung, die derzeit dem BGH zur Überprufung vorliegt, hat das OLG Hamburg im vergangenen Jahr die

Ersatzfähigkeit von lnkassokosten als Verzugsschaden deswegen verneint, weil im konkreten Fall das Inkassounternehmen gegenüber dem Gläu-

biger das Beitreibungsrisiko fur diese Kosten übernommen hatte, Da eine solche Risikoubernahme gängiger Praxis im lnkassowesen entspricht,

ist das Verfahren für die gesamte Branche von grol\er Bedeutung. 218

Rechtsprechung

209

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Mitverschulden des Bankkunden bei phishing-Angriff

Verwahrentgett für Guthaben auf Privatgirokonten zutässig

(LG Lübeck, Ur|,v.3.1.2024-3083/23) . .

(LG München l, Urt. v. 20.3,2023 - 22 0 2030121)

225

tt6

Nutzen Sie die Otto Schmidt Zeitschriften-App zum Selbststudium nach S 15 FA0. Einfach die App

laden und mit den Zugangsdaten aus 0tto Schmidt anmetden.
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Gesellschafts- u nd Kapitalmarktrecht

Keine grenzüberschreitende Verlustverrechnung ohne tatsächliche Verlusttra-

gung durch inländische Muttergesellschalt

Keine gesonderte Wertfestsetzung lür Zeitraum vor Verbindung der einzelnen Anträ-

ge auf Durchf ührung eines gesellschaftsrechtlichen Spruchverfahrens

Zur Anmeldung einer Satzungsänderung durch Geschäftsführer nach Amtsnieder-

loorrno

Vertrags- und Haftungsrecht

Prüfung der Missbräuchtichkeit von Vertragsklauseln durch das Aufsichts-

gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren von Amts wegen bei fehlender Prü-

fung im Stadium des Erlasses des Mahnbescheids

(BFH Urt. v. 9.8.2023 - I R 26/19)

(OLG Düssetdorf, Beschl. v. 26.10.2023 ^ l-26W 6123

(AktE)).

(KG, Bescht. v. 8.5.2023 - 22W 15123)

(EuGH, Urt. u.18j2024 - C-531122 - Getin Nobte Bank)...., 237

229

lJJ

235

Insolvenz- und Sanierungsrecht

Zum Umfang des Abführungsbetrags des wegen Krankheit oder Alters überobtiga-

torisch setbstständig tätigen Schuldners in der Wohlverhattensphase

Einsichtsrecht lür lnsolvenzverwalter in Handakten der für Wirecard tätigen

Wirtschaltsprüf ungsgesellschaft

Kein Beschwerderecht des einzelnen lnsolvenzgläubiger gegen die Ablehnung des

insolvenzgerichts zur Bestellung eines Sonderinsolvenzverwatters

Arbeits- und Sozialrecht

Kürzung der Betriebsrente wegen Teilzeit trotz früherer Vollzeittätigkeit zutäs-

sig

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Haftung der Beteiligten am Lkw-Kartell auch gegenüber Leasingnehmern und

Mietkäufern von kartellbetrollenen Lkw

(BGH, Urt. v.12.10.2023 - lXZR162l22)

(OLG Stutrgart, Utr. v.12j2.2023 - 12 U 216122)

(LG Oldenburg, Beschl. v. 1.12.2022- 4I 435122)

(BAG, Urt. v.20.6.2023 - 3 AZR221122)
.EELJJ

(BGH, Urt. v.5.12.2023 - KZR 46121- Lkw-Kartetl lll) . 258

242
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Ihr Begleiter in der arbeitsrechtlichen Beratung.

,,Ein Top-Werk von Praktikern f ür Praktiker: gut
gesch ri e be n,t p raxi so r i e nti e rt u n d h o ch aktu e I l. Sehr

zu empfehlen!" Prof. Dr. Mark Lembke, LL.M., in NZA 20/2021
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ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

EuGH: lr/ehrwertsteuerbetrug durch Arbeitnehmer, , , ...,

EuGH: Keine unerlaubte Nutzung der Marke eines Autoherstellers durch Drittanbieter von

BGH: Keine Haftung der BaFin im Wirecard-Bilanzskandal,

BFH zur Steuerfreiheit der Veräu[Serung von Nachlassvermögen,,.,.,

LAG Stuttgart: Keine einseitige Umsteltung von Urtaubsgeld auf monatliche Zahtungen zur Erfultung des

Was gab's in Brüsset?

Gesetzliches Mindesthonorar für AnwäLte als unzulässige Wettbewerbsbeschränkung.,

Nutzen Sie lhre 0ntine-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-App! Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten Zugang

noch nicht verlängert?
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Beiträge

Vermeidung yon Mehrkosten bei Bauprojekten
Martin Schiefer und Phitipp Hecke

Digitaler Beschaftrngszyklus - vom Bedarf zum
fertigen Katalog

Frank Linneberg und Steffen Donath

Selbstreinigung: personelle Maßnahmen und Import
der berufl ichen Unzuverlässigkeit
Normann Plattner-Schwarz und Benjamin Becic

Die Erfassung von Baustellengemeinkosten und deren
Zuordnungza Positionen (Teil l)

Andreas Kropik und Martin Entacher
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Rechtsprechung

BVwG: Nur ein klarer Widerspruch führt zum Ausscheiden
Christof Schönfelder und EmanueI Varvaroi

OGH: Wettbewerbsbeschränkende Absprachen auch bei
Verfahren außerhalb des BVergG strafbar nach S l6Sb StGB

Linda Sophie Fellmann und Markus E. Moro

VwGH: Öffentlich-öffentliche Kooperation
Clemens Mayr

OGH: Beweismaß Mangelhaftigkeit von Türen
Phitipp Springer MANZT

175lahre
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> Ex-ante-Transparenz des Auftragswerts?
Bernt Elsner

ZVB aletuell

Vergaberecht

Seiträge

> Vermeidung von Mehrkosten bei Bauprojekten ....
Martin Schiefer, Philipp Hecke

> Digitaler Beschaffungszyklus - vom Bedarf zum fertigen
Katalog
Frank Linneberg, Steffen Donath

> Selbstreinigung: personelle Maßnahmen und Import der
berufl ichen Unzuveilässigkeit : . . . . . . . .. . . ...
Normann Plattner-Schwarz, Benjomin Becic

t{e chtspe"eehung

> Nur ein klarer Widerspruch führt zum Ausscheiden
Bundesvergaberecht BVWG 13. 7. 2023, W131 2271096 - I
(Christof Schönfelder, Emanuel Vorvoroi)

> Schadenersatzklage ohne Feststellungserkenntnis
Bundesvergaberecht OGH 25. 4. 2023, 10 Ob 13/23 v
(Morkus E. Moro)

> Wettbewerbsbeschränkende Absprachen auch bei
Verfahren außerhalb des BVergG strafbar nach S 168b
StGB
Bundesvergaberecht OGH 21. LL.2023,11 Os 112123 i

(Lindo Sophie Fellmonn, Morkus E. Moro)

I

I Ä3eitriq4

> Die Erfassung von und deren
4 Zuordnung zu Positionen

Andreos Kropik, Mortin Entacher

Reeirtspn"ec:fu**g

5

> Beweismaß und Stand der Technik Mangelhaftigkeit von
Türen, die nur mit ,,hoher Wahrscheinlichkeit" ÖNorm-
gerecht sind ........... .................
Baurecht OGH 19. L0.2023, B Ob 9/23s
(Philipp Springer)

Impressum auf der 2. Umschlagseite
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26> Öffentlich-öffentliche Kooperation
Öffentliches Vergaberecht VwGH 17. 4.2023, Ra 2O2O1O4]OO45
(Clemens Moyr)

> Ausscheiden aufgrund unterlassener Vorlage von
U:rterlagen
Offentliches Vergaberecht VwGH 3. 8,2023, Ra 2O2O!O4|OLLL
(Clemens Mayr)
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> Diesel-Abgasskandal: Rückabwicklung nach Ausübung

eines zedierten Wandlungsrechts bei Finanzierungsleasing 111

Besprechung von OGH 3 Ob 146122z

Lukos Liebenberger

Gesetzgeha-ang & V*e*strxätäaffi g

äs?haät

Eetr?t*riaÄ

> Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Karl-Heinz Danzl

{}iesel-iA€sgasifü€l*

> Neue Haftungs- und Beweisfragen in
Dieselmassenverfahren
Eine Untersuchung aus Anlass von EuGH C-100/21, Mercedes-

Benz Group, sowie OGH lO Ob 2123a und 10 Ob 27123 b

Mortin Lutschounig

Eä*ehtspr*eäaetng

> Gewährleistung und Schadenersatz bei unzulässiger

Abschalteinrichtung
Schadenersatzrecht; Gewährleistungsrecht; lrrtumsrecht OGH

19. 9. 2023, 2 ob sl23h
(uwe Neumayr)

> Schadensermittlung bei Kfz-Kauf mit unzulässiger

Abschalteinrichtung .... !...'. i......
Schadenersatzrecht; Gewährleistungsrecht OGH 28' 9' 2023,

IO Ob 27l23b (LG Satzburg 4' 4.2023,22 R L5l23v, BG Satzburg

6. 12. 2023, LI C L2Sl2Iy); daran anschließend OGH B Ob 90122a

und B Ob 81l22g; OGH 19. 10.2023,8 Ob 88/22g (LG Wets

8.L.2020,22R3531I9x; BG Wels 25.s.20L9,13 C 1279/1Bt);

oGH 19. tO. 2023, B Ob 9ol22a
(Co ri n no M ü lle r, Alexo nd e r Wittw ei

!ud ikatu rüh,sersiehe Verlvai tar at g

> Merkmale eines Gehsteigs, äußere Merkmale sind

entscheidend
SIVO VwGH 5. 10. 2023, Ra 202310210t43

> Merkmale einer Schutzinsel, räumliche Ausdehnung ist

maßgeblich
StVO VwGH 5. 10. 2023, Ra 202310210L35

> Untersuchung vor Einleitung eines Strafuerfahrens,

Kosten können vorgeschrieben werden

StVO VwGH 27.9.2023, Ra 202310210040

> Überprüfung von Fahrzeugen naher Angehöriger'

Vertrauenswürdigkeit ist zweifelhaft

KFG VwGH 7.9.2023, Ra 2021111/0100

> Widerlegung der Standortvermutung bei vorwiegendem

Gebrauch außerhalb Osterreichs
KFG VwGH 27.9.2023, Ra 202211510040

> Kurzentziehung wegen Schnellfahrens kann auch nach

mehr als zwei |ahren zulässig sein . ' ' '. '.. " '

FSG VwGH 7. 9. 2023, Ro 20221 lV00t4

t{"rara€c}ri$r:r fäir Verg<*hrs$ieherheit

> Vorrangverletzungen im Straßenverkehr in Österreich

Verbreitu n g, Betroffenheit u nd Einf lussfa ktoren

Marlene Mellouner, Maria Fleischer, Susonne Koiser, Aggelos

Sote ropou los, F Io ri o n Sch ne ider
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